
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stellungnahme der Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung (LakiMAV) 

zum Entwurf des Änderungsgesetzes MVG.DW 

 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Dr. Wellert, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Landeskirchliche Mitarbeitervertretung bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme 

zum Entwurf des Änderungsgesetzes MVG.DW (Stand: 25.11.2019). Zu den beabsichtigten Än-

derungen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Stellungnahme 

 

Der LakiMAV liegen die Stellungnahmen des Gesamtausschusses der Diakonie Hessen 

(GAMAV) vom 17.12. und 31.12.2019 zum Entwurf des Änderungsgesetzes MVG.DW vor. Der 

Gesamtausschuss der Diakonie Hessen nimmt hierin umfassend zu den beabsichtigten Ände-

rungen Stellung. Die Landeskirchliche Mitarbeitervertretung stimmt mit der kritischen Bewertung 

des Gesamtausschusses zum Änderungsgesetz MVG.DW grundsätzlich überein. In Anbetracht 

der dezidierten Stellungnahme des Gesamtausschusses sehen wir von einer Einzelbetrachtung 

der rechtlichen Regelungen ab und beschränken uns auf eine Gesamtbewertung. 

 

Die vorgesehenen Regelungen in den §§ 8 und 9 in dem uns vorgelegten Gesetzentwurf regle-

mentiert und schränkt die Arbeit des Gesamtausschusses unangemessen ein, ohne dass es da-

für einen sachlichen Grund gibt. Auch die Neuregelung zur Stimmgewichtung nach MAV-

Mitgliedern erscheint uns weder schlüssig begründet noch notwendig. Die Regelungen des § 6 

zu den Einigungsstellen sind ebenfalls zu hinterfragen, da sie das Instrument der Einigungsstelle 

unnötigerweise reglementieren und insbesondere die Arbeitnehmerseite hinsichtlich der Inan-

spruchnahme rechtlicher Beratung gegenüber der Arbeitgeberseite benachteiligen. 
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Der Gesetzentwurf trägt deutlich die Handschrift der Diakonie Hessen, das MVG.DW zu ihren 

Gunsten zu gewichten. Die Landeskirchen der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

und Hessen-Nassau sollten als Gesetzgeber jedoch kein Gesetz verabschieden, dass die Ar-

beitnehmerseite in solcher Weise reglementiert, benachteiligt und den Paritätsgrundsatz so of-

fenkundig verletzt. 

 

Wir empfehlen, in den weiteren, den Synoden vorgeschalteten Beratungen, eine Prüfung nach 

folgendem Grundsatz: Grundsätzliche Übernahme der Regelungen des MVG-EKD und Abwei-

chungen nur dort, wo auf Grund von Öffnungsklauseln und regionaler Besonderheiten objektiv 

eigenständige Regelungen notwendigerweise zu treffen sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
Andreas Klenke 


